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BA-Antrags-Nr. 20-26 /B 05911 des Bezirksausschusses 
des Stadtbezirkes 05 – Au Haidhausen vom 20.09.2023 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Spengler, 
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
 
zum Beschluss des Bezirksausschusses 5 in seiner Sitzung vom 20.09.2023, wonach die 
Bezirksinspektion Ost aufgrund eines Bürgeranliegens prüfen soll, ob das Parken von 
Lieferfahrrädern der Firma Flink auf dem Gehweg in der Rosenheimer Straße noch im 
Rahmen des Zulässigen liegt, dürfen wir Ihnen folgendes mitteilen:  
 
Das Parken von Fahrrädern auf öffentlichem Verkehrsgrund ist als Gemeingebrauch 
einzuordnen. Dabei ist unerheblich, ob das Abstellen aus privaten oder geschäftlichen 
Gründen erfolgt. Um das Parken von Fahrrädern untersagen zu können, müsste der 
Gemeingebrauch des öffentlichen Verkehrsgrunds unzumutbar beeinträchtigt sein. 
 
Bei mehreren Ortsterminen der Bezirksinspektion Ost zu verschiedenen Tageszeiten in der 
Rosenheimer Straße, war eine Beeinträchtigung für Passant*innen durch die abgestellten 
Lieferfahrräder der Firma Flink nicht erkennbar. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass sich 
ein Teil der Fläche, die die o.g. Firma zum Parken von Rädern nutzt, auf Privatgrund befindet. 
Hier sind sondernutzungsrechtliche Vorschriften generell nicht anwendbar.  
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Abschließend ist festzustellen, dass die Nutzung des Gehweges durch die Firma Flink im 
Rahmen des zulässigen Gemeingebrauchs liegt und ein behördliches Einschreiten daher 
rechtlich nicht möglich ist.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 


